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1. Erfordernis der Planung 

Die Stadt Mayen beabsichtigt die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans im Bereich 
„Kirchershof“ in Mayen-Hausen. Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Kirchershof“ in Mayen-Hausen. 

Anlass für die planerische Aktivität ist der Absicht des im Bereich „Kirchershof“ ansässigen 
landwirtlichen Betriebs für die Errichtung einer Pyrolyse-Anlage zur Herstellung und den Ver-
trieb von Biokohle, die aus Landschaftspflegegehölz und Waldrestholz erzeugt werden soll. 
Neben der Biokohle findet im Pyrolose-Vorgang und nachgeschalteten Holzvergaser auch 
eine Gaserzeugung statt, welches in einem Gasmotor in nutzbaren Strom und Wärme umge-
wandelt wird. Die Anlage soll in Ergänzung zum bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb er-
richtet und in Betrieb genommen werden.  

Derzeit ist der Standort aus planungsrechtlicher Sicht dem Außenbereich nach § 35 BauGB 
zuzuordnen. Die Pyrolyseanlage erfüllt jedoch nicht die Privilegierungstatbestände als „Zube-
höranlage“ eines landwirtschaftlichen Betriebs, da insbesondere nicht nur aus dem eigenen 
Betrieb stammende Produkte verarbeitet werden sollen. So ist die Nutzung von Landschafts-
pflegeholz und Waldrestholz angedacht, was beispielsweise im Rahmen der Landschafts-
pflege als Restholz anfällt. 

Außerdem ist es die Planungsabsicht des künftigen Betreibers, die Pyrolyseanlage auch als 
selbständiger, von der Landwirtschaft losgelöstem Wirtschaftszweig betreiben zu können (= 
selbständiger gewerblicher Betrieb).  

Im Sinne des Gebots der Erforderlichkeit nach § 1 (3) BauGB haben sich verschiedene Be-
lange herauskristallisiert, die das städtebauliche Erfordernis der vorliegenden Bauleitplanung 
begründen. Dies betrifft zum einen die Leistung eines Beitrags zum Klimaschutz sowie zur 
nachhaltigen Existenzsicherung der Landwirtschaft im ländlichen Raum 

Mit der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erhaltung und Entwick-
lung des landwirtschaftlichen Betriebs sowie der Pyrolyseanlage können für den ortsansässi-
gen Landwirt günstige Rahmenbedingungen im Hinblick auf eine langfristige Existenzsiche-
rung und eine Einkommensalternative im ländlichen Raum geschaffen werden. Neben den 
„traditionellen“ Einkünften aus der Landwirtschaft kann für den ansässigen Landwirt auf diese 
Weise die Voraussetzung für eine alternative Einnahmequelle geschaffen werden.  

Die Planungsziele sind wie folgt zusammenzufassen: 

1. Förderung und Stärkung des ländlichen Raumes, 

- durch Verlagerung der Wertschöpfung in den ländlichen Raum, 

- durch Energieerzeugung aus landwirtschaftlichen und organischen Produkten, 

- durch Herstellung eines hochwertigen und umweltschonenden Produktes, 

2. Schonung der natürlichen Ressourcen, 

3. Stärkung und Förderung der Erneuerbaren Energien, 

4. Verwertung von in der Landschaftspflege anfallender organischen Stoffen, 

5. Verringerung der Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten sowie Reduzierung von CO2-
Emissionen durch Substitution von Kohle, Heizöl und Erdgas und dadurch Reduzie-
rung des CO2-Ausstoses (Klimawandel), 

6. Nutzung der anfallenden Wärme und Strom im landwirtschaftlichen Betrieb sowie den 
in der Umgebung ansässigen Einrichtungen und 
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7. nachhaltige Sicherung des landwirtschaftlichen Betriebs samt seiner vorhandenen Ge-
bäude und die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine sinnvolle 
Folgenutzung. 

 

Bei der Planung sind aber auch konkurrierende Belange wie etwa die Anforderungen an die 
menschliche Gesundheit i.S. des § 1 (6) Nr. 1 BauGB, die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB genannten 
umweltrelevanten Schutzgüter sowie der Belang von Natur und Landschaft zu berücksichtigen 
und in einen verträglichen Rahmen mit der angestrebten Nutzung zu bringen.  

 

2. Verfahrensrechtliche Aspekte 

Der Rat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung am 26.09.2018 den Beschluss zur Änderung 
des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB gefasst.  

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB.  

In der Sitzung am 10.04.2019 wurde die Einleitung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 (1) BauGB sowie die frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB beschlos-
sen. 

Mit Bekanntmachung vom11.06.2019 wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 (1) BauGB verkündet. Diese fand in der Zeit vom 18.06.2019 bis einschließlich 
05.07.2019 statt. Seitens der Öffentlichkeit wurde eine Stellungnahme vorgetragen. 

Mit Schreiben vom 07.06.2019 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange am Verfahren beteiligt. Diese Beteiligungsfrist endete am 19.07.2019. 

Nachfolgend aufgelistete Behörden hatten eine Stellungnahme mit abwägungsrelevantem In-
halt abgegeben: 

1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz, 

2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Obere Landesplanungsbehörde, Obere 
Naturschutzbehörde und Bauwesen, 

4. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, 

5. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Gesundheitsamt, 

6. Landesamt für Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz, 

7. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 

8. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Geschäftsstelle Praktische Denk-
malpflege, Direktion Landesdenkmalpflege, 

9. Stadtwerke Mayen GmbH, 

 

Eine Stellungnahme ohne abwägungsrelevanten Inhalt hatten abgegeben: 

1. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Osteifel-Westerwald, 

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

3. Rhein-Main-Rohrleitungsgesellschaft mbH,  

4. Forstamt Koblenz, 
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5. Energienetze Mittelrhein GmbH, 

6. Vodafone Kabel Deutschland GmbH und 

7. Stadtverwaltung Mayen AWB. 

 

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 30.09. 2020 die Auswertung der Stellungnahmen aus den 
frühzeitigen Beteiligungsverfahren vorgenommen. In der gleichen Sitzung wurden der Plana-
nerkennungsbeschluss sowie die Durchführung der Verfahren nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
gefasst.  

Mit Bekanntmachung vom 09.02.2021 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) 
BauGB verkündet. Diese fand in der Zeit vom 16.02.2021 bis einschließlich 19.03.2021 statt. 
Seitens der Öffentlichkeit wurde keine Stellungnahme vorgetragen. 

Mit Schreiben vom wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Ver-
fahren beteiligt. Diese Beteiligungsfrist endete am 19.03.2021. 

Nachfolgend aufgelistete Behörden haben eine Stellungnahme mit abwägungsrelevantem In-
halt abgegeben: 

1. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz, 

2. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

3. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Fachreferate Obere Landesplanungsbe-
hörde, Obere Naturschutzbehörde, Bauwesen 

4. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Landesplanung, 

5. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Naturschutz, Wasserwirtschaft, 

6. Landesamt für Geologie und Bergbau, Rheinland-Pfalz, 

7. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 

8. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Geschäftsstelle Praktische Denk-
malpflege, Direktion Landesdenkmalpflege und 

9. Stadtverwaltung Mayen Abwasserbetrieb.  

 

Eine Stellungnahme ohne abwägungsrelevanten Inhalt haben abgegeben: 

1. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Osteifel-Westerwald, 

2. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, 

3. IHK Koblenz 

4. Rhein-Main-Rohrleitungsgesellschaft mbH,  

5. PLEDOC GmbH und 

6. Vodafone Kabel Deutschland GmbH. 
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3 Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden nach § 4 (2) BauGB  

 

3.1 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Schreiben vom 22.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Abwägung 

1. Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Die Ausführungen zur Oberflächenwasserbewirtschaftung lösen für die vorliegende Ände-
rung des Flächennutzungsplans weder einen planerischen bzw. abwägungsrelevanten 
Handlungsbedarf aus. 

Die Mitteilung, wonach für die angedachte Beseitigung der anfallenden Niederschlagswas-
ser eine wasserrechtliche Erlaubnis bzw. eine Anpassung der bisherigen wasserrechtlichen 
Erlaubnis bei der zuständigen Wasserbehörde zu beantragen ist, wird in der Planvollzugs-
ebene berücksichtigt.  

 

2. Allgemeine Wasserwirtschaft/ Starkregenvorsorge 

Überschwemmungsgebiet 

In der Planzeichnung der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans ist auf der 
Grundlage des § 5 (4a) BauGB die nachrichtliche Übernahme des Überschwemmungsge-
biets der Nette erfolgt. Des Weiteren sind in der Begründung entsprechende Ausführungen 
zur (angrenzenden) Lage des Plangebiets an das Überschwemmungsgebiet enthalten. 
Diese werden entsprechend der Anregung der Fachbehörde zu § 78 (4) und § 78a WHG 
ergänzt. 

Es handelt sich hierbei lediglich um eine redaktionelle Ergänzung der Begründung um oh-
nehin geltende Vorschriften. Die Inhalte bzw. Grundzüge der Planung bleiben hiervon un-
berührt. Eine erneute Beteiligung i.S. des § 4a (3) BauGB ist nicht notwendig. 

Die in der Stellungnahme angeführten Festsetzungen betreffen den Regelungsgehalt des 
Bebauungsplans wie etwa die überbaubaren Grundstücksflächen oder die Festsetzung ei-
ner Fläche für die Niederschlagswasserbeseitigung. Die Berücksichtigung dieser Anregun-
gen erfolgt im Bebauungsplan bzw. im dazu gehörigen Abwägungsvorgang. Der Zuständig-
keits- und Aufgabenbereich des Flächennutzungsplans wird hierdurch nicht berührt.  

Für diese Anregungen besteht in der Ebene des Flächennutzungsplans daher kein abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf bzw. keine Betroffenheit. 

 

Starkregenvorsorge 

In den Bebauungsplanunterlagen ist i.S. einer Starkregenvorsorge eine Kennzeichnung als 
Risikogebiet nach § 9 (6a) BauGB erfolgt. Auf diese Weise sind die fachbehördlichen Anre-
gungen – wie dies in der Stellungnahme auch zum Ausdruck gebracht wird – in der Ebene 
der vorliegenden Bauleitplanung hinreichend berücksichtigt. 

In der Ebene der Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer 
bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

Abschließende Beurteilung 

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Ausführungen gilt festzuhalten, dass die Än-
derung des Flächennutzungsplans die wasserrechtlich relevanten Vorgaben ihrem Zustän-
digkeits- und Aufgabenbereich entsprechend berücksichtigt.  

Ein weiterer planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf besteht in dieser Pla-
nungsebene nicht. 
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3.2 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

Schreiben vom 18.03.2021 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Durch den parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplan werden u.a. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für gewerbliche Anla-
gen und Einrichtungen geschaffen, die der energetischen Herstellung und Nutzung von 
Strom, Wärme und Biokohle aus pflanzlichen Rohstoffen wie Landschaftspflegeholz und 
Waldrestholz dienen. Die gewerbliche Nutzung und Weiterverarbeitung der im Prozess an-
fallenden Produkte sind ebenfalls zulässig. 

Lt. vorliegender Planung des Vorhabenträgers ist derzeit eine Anlage mit einer elektrischen 
Leistung von max. 600 kW und einer thermischen Leistung von maximal 950 kW geplant. In 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass eine Anlage in dieser Größenordnung in der 
Abstandsliste des Ministeriums für Umwelt vom 26.02.1992 nicht enthalten ist. 

In Anlehnung an § 3 der 30. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen – 30. BIm-
SchV) bzw. der TA Luft  nach Ziffer 5.4.8.6 (Anlagen zur biologischen Behandlung von Ab-
fällen) soll zwischen Anlage und der nächsten vorhandenen Wohnbebauung oder in einem 
Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung ein Mindestabstand von 300 m (bei ge-
schlossenen Anlagen) bzw. 500 m (bei offenen Anlagen) eingehalten werden. 

Die landwirtschaftliche Hofstelle ist derzeit aus bauplanungsrechtlicher Sicht dem Außenbe-
reich nach § 35 BauGB zuzuordnen. Ebenso unterliegen das Tierheim sowie eine weitere, 
östlich des Bebauungsplangebiets gelegene landwirtschaftliche Hofstelle, die Schiefergrube 
„Katzenberg“ sowie der Bernardshof als die dem Plangebiet nächstgelegene Einrichtungen 
im Außenbereich. Hieraus ergibt sich zum einen ein geringerer Schutzanspruch gegenüber 
einer emittierenden Anlage. Des Weiteren sind diese Einrichtungen von ihrer Nutzung und 
Charakter her nicht als wohngebietstypische Einrichtungen einzustufen und weisen einen 
höheren Störgrad als die in der Baunutzungsverordnung angeführten Wohngebiete (§§ 3 bis 
4a BauNVO) auf. Somit ist diesen Einrichtungen eine höhere Beeinträchtigung zumutbar 
und der  empfohlene Mindestabstand der o.a. Regelwerke greift nicht.  

Außerdem wird in den vorgenannten Regelwerken eine Unterschreitung des Mindestabstan-
des zugestanden, wenn die Emissionen an Geruchsstoffen durch primärseitige Maßnahmen 
gemindert oder das geruchsbeladene Abgas in einer Abgaseinrichtung behandelt wird. 

Unter Berücksichtigung des planungsrechtlichen Status ist daher von einer Vereinbarkeit 
zwischen der vorliegenden Planung und den schutzbedürftigen Einrichtungen in der Umge-
bung auszugehen. 

Zur Schaffung einer eindeutigen Beurteilungsgrundlage für die Planvollzugsebene sind in 
der Ebene des Bebauungsplans durch textliche Regelung die höchstzulässigen Werte der 
elektrischen und thermischen Leistung der Anlage festgeschrieben worden. 

Unter Berücksichtigung des § 15 BauNVO besteht in der Planvollzugsebene zudem die 
Möglichkeit, auf der Grundlage einer dann konkreten Objektplanung im Bedarfsfall eine gut-
achterliche Untersuchung durch die zuständige Genehmigungsbehörde zu veranlassen. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer Handlungs-
bedarf. 
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3.3 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Obere Landesplanungsbehörde, 
Obere Naturschutzbehörde und Bauwesen, Schreiben vom 18.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Abwägung 

Obere Landesplanungsbehörde 

Die Mitteilung, wonach die im Rahmen der landesplanerischen Stellungnahme vorgebrach-
ten Anregungen in den vorliegenden Planunterlagen hinreichend berücksichtigt wurden, 
wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter  Handlungsbedarf. 

 

Obere Naturschutzbehörde 

 Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde 

Die Untere Naturschutzbehörde wurde in den Beteiligungsverfahren nach §§ 3 (2) und 4 (2) 
BauGB sowohl an der Änderung des Flächennutzungsplans als auch an der Aufstellung des  
Bebauungsplans beteiligt. 

 

 Natura-2000-Verträglichkeitsabschätzung 

Unter Berücksichtigung der Planinhalte sowie dem Zuständigkeits- und Aufgabenbereich 
der Bauleitplanung wurde durch das Planungsbüro Valerius eine Natura-2000- Verträglich-
keitsabschätzung vorgenommen, die integrativer Bestandteil des Fachbeitrags Naturschutz 
ist.  

Die Untersuchung kommt zu dem folgenden Ergebnis (Kapitel 10 des Fachbeitrags Natur-
schutz):  

„Mit Bezug auf die o.g. Schutz- und Erhaltungsziele ist durch die geplante Entwicklung des 
Plangebietes „Kirchershof“ Mayen ausgeschlossen, dass Lebens- und Teillebensräume 
von den o.a. Arten in Anspruch genommen werden und Arten sowie deren Habitate erheb-
lich und nachhaltig beeinträchtigt werden. 

Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Gebietes „Nette-
tal“ Nr. 5610-301, können aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Nutzungen und Struk-
turen ausgeschlossen werden. Die Erstellung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 
34 BNatSchG wird für nicht erforderlich gehalten.“ 

Somit gilt für die Ebene der Bauleitplanung festzuhalten, dass eine Planvollzugsfähigkeit 
i.S. des § 1 (3) BauGB für die vorliegende Bauleitplanung – und hier insbesondere für den 
Bebauungsplan – gewährleistet ist. Die Schutzziele und -zwecke stehen der Planung nicht 
entgegen. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das immissionsschutzrechtliche Verursacherprinzip 
zu verweisen. Demnach sind durch den Betreiber der jeweiligen Anlage schädliche Um-
welteinwirkungen die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, zu verhindern. Nach 
dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Min-
destmaß zu beschränken. 

Die abschließende Beurteilung hat in der Planvollzugsebene auf der Grundlage der konkre-
ten Vorhabenplanung in den hierfür zuständigen Genehmigungsverfahren zu erfolgen. 

 Ausgleichsmaßnahmen 

Die Eingriffsregelung wird in der Ebene des Bebauungsplans „abgearbeitet“. 
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Aufgrund der „Kleinflächigkeit“ der im vorliegenden Planungsfall nachzuweisenden Aus-
gleichsfläche erfolgt keine Berücksichtigung in der (Maßstabs) Ebene des Flächennutzungs-
plans. 

Die Anregung zur Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahme wird in der Bebauungsplane-
bene der abschließenden Abwägung unterzogen.  

Zusammenfassend gilt festzuhalten, dass der Ebene des Flächennutzungsplans keine na-
turfachplanerischen Belange entgegenstehen. 

 

Bauwesen 

 Grundflächenzahl 

Diese Anregung bezieht sich auf den Bebauungsplan. Für die Änderung des Flächennut-
zungsplans besteht kein planerischer bzw. abwägungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

 Darstellung einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft (§ 5 (2) Nr. 10 BauGB 

Der Anregung wird gefolgt und die flächenhafte Darstellung der Fläche herausgenommen. 

Eine erneute Beteiligung i.S. des § 4a (3) BauGB wird nicht erforderlich, da die Heraus-
nahme aufgrund des konkreten Vorschlags der SGD Nord – und im Vorgriff auf eine Her-
ausnahme im Rahmen der Genehmigung des Flächennutzungsplans – erfolgt. Zudem wer-
den Dritte durch die Herausnahme der Fläche nicht abwägungsrelevant berührt.  

 

 Redaktionelle Änderungen/ Anpassungen 

Die Anregung zur redaktionellen Anpassung des Umweltberichts in Kapitel 1.1 wird entspre-
chend der Angabe der SGD Nord berücksichtigt. 

 

  



Stadt Mayen           19  

Flächennutzungsplan-Änderung  
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Abwägung 
  

 

3.4 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Referat 8.61 Landesplanung, Schreiben vom 
10.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
  

 

Abwägung 

Die Mitteilung, wonach die im Rahmen der landesplanerischen Stellungnahme vorgebrach-
ten Anregungen in den vorliegenden Planunterlagen hinreichend berücksichtigt wurden, 
wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer Handlungs-
bedarf. 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
  

 

3.5 Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Referat 9.70 Naturschutz - Wasserwirtschaft, 
Schreiben vom 22.02.2021 

 

Stellungnahme 

 



Stadt Mayen           22  

Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
  

 

 

Abwägung 

Die Mitteilung, wonach aus naturfachplanerischer Sicht keine Anregungen zur vorliegenden 
Änderung des Flächennutzungsplans bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme vom 19.02.2021 zum Bebauungsplan wird in dieser Planungsebene der 
Abwägung unterzogen. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf. 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
  

 

 

3.6 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 
29.03.2021 

 

Stellungnahme 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
  

 

Abwägung 

 Bergbau/ Altbergbau 

Um für die nachfolgenden Planungs- und Vollzugsebene einen frühzeitigen Hinweis auf den 
in der Stellungnahme angeführten Sachverhalt geben zu können, soll eine Kennzeichnung 
nach § 5 (3) Nr. 2 BauGB (= Fläche, unter denen der Bergbau umgeht) erfolgen. Damit wird 
für diese Planungsebenen ein frühzeitiger Hinweis auf die (ehem.) Bergbautätigkeiten und 
die Empfehlung nach Einbeziehung eines Baugrundgutachters für das geplante Bauvorha-
ben gegeben. 

Die Grundzüge und Inhalte der Planung werden hierdurch nicht berührt. Die Anregung der 
Fachbehörde wird berücksichtigt. Außerdem wird ein Dritter durch die Kennzeichnung nicht 
abwägungsrelevant betroffen, so dass eine erneute Beteiligung i.S. des § 4a (3) BauGB 
nicht geboten ist.  

 

 Boden und Baugrund - allgemein 

Die mit Schreiben vom 19.07.2019 vorgebrachten Ausführungen zur Lage des Plangebiets 
in der Netteaue und den sich hieraus ergebenden Konsequenzen mit der Empfehlung auf 
den Verzicht von Versickerungsanlagen wurden im Rahmen der Auswertung der Stellung-
nahme aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB  zur Kenntnis genom-
men und im weiteren Bauleitplanverfahren berücksichtigt. 

Ein darüberhinausgehender abwägungsrelevanter bzw. planerischer Handlungsbedarf be-
steht nicht. 

 

 Boden und Baugrund – mineralische Rohstoffe 

Die Ausführungen, wonach durch die Überschneidung der Planung mit einem Vorranggebiet 
Rohstoffabbau wegen der zwischenzeitlich erfolgten Einstellung des Rohstoffabbaus aus 
rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände bestehen, werden zur Kenntnis genommen.  

Für die Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf. 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
  

 

3.7 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Schreiben vom 11.03.2021 
 

Stellungnahme 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
  

 

Abwägung 

Immissionsschutz 

Durch den parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplan werden u.a. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für gewerbliche Anla-
gen und Einrichtungen geschaffen, die der energetischen Herstellung und Nutzung von 
Strom, Wärme und Biokohle aus pflanzlichen Rohstoffen wie Landschaftspflegeholz und 
Waldrestholz dienen. Die gewerbliche Nutzung und Weiterverarbeitung der im Prozess an-
fallenden Produkte sind ebenfalls zulässig. 

Lt. vorliegender Planung des Vorhabenträgers ist derzeit eine Anlage mit einer elektrischen 
Leistung von max. 600 kW und einer thermischen Leistung von maximal 950 kW geplant. In 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass eine Anlage in dieser Größenordnung in der 
Abstandsliste des Ministeriums für Umwelt vom 26.02.1992 nicht enthalten sind. 

In Anlehnung an § 3 der 30. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über Anlagen zur biologischen Behandlung von Abfällen – 30. BIm-
SchV) bzw. der TA Luft  nach Ziffer 5.4.8.6 (Anlagen zur biologischen Behandlung von Ab-
fällen) soll zwischen Anlage und der nächsten vorhandenen Wohnbebauung oder in einem 
Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung ein Mindestabstand von 300 m (bei ge-
schlossenen Anlagen) bzw. 500 m (bei offenen Anlagen) eingehalten werden. 

Die landwirtschaftliche Hofstelle ist derzeit aus bauplanungsrechtlicher Sicht dem Außenbe-
reich nach § 35 BauGB zuzuordnen. Ebenso unterliegen das Tierheim, eine weitere, östlich 
des Bebauungsplangebiets gelegene landwirtschaftliche Hofstelle, die Schiefergrube „Kat-
zenberg“ sowie der Bernardshof als die dem Plangebiet nächstgelegene Einrichtungen im 
Außenbereich. Hieraus ergibt sich zum einen ein geringerer Schutzanspruch gegenüber ei-
ner emittierenden Anlage. Des Weiteren sind diese Einrichtungen von ihrer Nutzung und 
Charakter her nicht als wohngebietstypische Einrichtungen einzustufen und weisen einen 
höheren Störgrad als die in der Baunutzungsverordnung angeführten Wohngebiete (§§ 3 bis 
4a BauNVO) auf. Somit ist diesen Einrichtungen eine höhere Beeinträchtigung zumutbar 
und der  empfohlene Mindestabstand der o.a. Regelwerke greift nicht.  

Außerdem wird in den vorgenannten Regelwerken eine Unterschreitung des Mindestabstan-
des zugestanden, wenn die Emissionen an Geruchsstoffen durch primärseitige Maßnahmen 
gemindert oder das geruchsbeladene Abgas in einer Abgaseinrichtung behandelt wird. 

Unter Berücksichtigung des planungsrechtlichen Status ist daher von einer Vereinbarkeit 
zwischen der vorliegenden Planung und den schutzbedürftigen Einrichtungen in der Umge-
bung auszugehen. 

Zur Schaffung einer eindeutigen Beurteilungsgrundlage für die Planvollzugsebene sind in 
der Ebene des Bebauungsplans durch textliche Regelung die höchstzulässigen Werte der 
elektrischen und thermischen Leistung der Anlage festgeschrieben worden. 

Unter Berücksichtigung des § 15 BauNVO besteht in der Planvollzugsebene zudem die 
Möglichkeit, auf der Grundlage einer dann konkreten Objektplanung im Bedarfsfall eine gut-
achterliche Untersuchung durch die zuständige Genehmigungsbehörde zu veranlassen. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

Die Mitteilung, wonach aus landwirtschaftlicher Sicht keine Anregungen zu den angedach-
ten Ausgleichsflächen bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
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Abwägung 
  

 

 
3.8 Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Geschäftsstelle Praktische 

Denkmalpflege, Direktion Landesdenkmalpflege, Schreiben vom 10.02.2021 
 

Stellungnahme 
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Flächennutzungsplan-Änderung  
„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
  

 

 
 

Abwägung 

Im Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplans ist in Kapitel 2 unter „Umwelt-
bezogene Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter“ auf das in der Stellungnahme 
angeführte Kulturdenkmal hingewiesen worden. 

Due angeführten denkmalrechtlichen Bestimmungen sind geltendes Recht und als solche 
immer beachtlich. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf. 
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3.9 Stadtverwaltung Mayen AWB, Schreiben vom 19.03.2021 

 

Stellungnahme 
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„Kirchershof“ Mayen-Hausen 
Abwägung 
  

 

Abwägung 

Die mit Schreiben vom 19.03.2021 vorgebrachten Anregungen beziehen sich nicht auf die 
Änderung des Flächennutzungsplans. Sie unterliegen vielmehr der Abwägung zum Bebau-
ungsplan und sind dort beachtlich. 

Für die Änderung des Flächennutzungsplans besteht kein weiterer planerischer bzw. abwä-
gungsrelevanter Handlungsbedarf. 

 

 

 

 




